
 
 

Protokollauszug 
aus der 

19. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 05.05.2021 

 
öffentlich 
Top 6.12 Zisternen zur Regenwasserspeicherung 

21/SVV/0038 
geändert beschlossen 

 
Der Werksausschuss für Kommunalen Immobilien Service hat dem Antrag mit folgenden Än-
derungen und Ergänzungen zugestimmt, denen sich der Ausschuss für Klima, Umwelt und 
Mobilität angeschlossen hat: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, auf den ob und auf welchen Grundstücken 
des Kommunalen Immobilien Services (KIS) welcher städtischen Einrichtungen Zisternen zur 
Speicherung von Regenwasser gebaut werden können und wie diese Baumaßnahmen in die 
mittel- und langfristigen Planungen des Kommunalen Immobilienservice einbezogen werden kön-
nen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung soll bis Ende im September 2021 über den Sachstand infor-
miert werden. 
 
Abstimmung: 
Die vom Werksausschuss Kommunaler Immobilien Service sowie dem Ausschuss für Klima, 
Umwelt und Mobilität empfohlene Änderungen und Ergänzungen werden 
 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
Im Anschluss wird der so geänderte Antrag zur Abstimmung gestellt: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und auf welchen Grundstücken des 
Kommunalen Immobilien Services (KIS) Zisternen zur Speicherung von Regenwasser ge-
baut werden können und wie diese Baumaßnahmen in die mittel- und langfristigen Planun-
gen des Kommunalen Immobilienservice einbezogen werden können. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung soll bis Ende 2021 über den Sachstand informiert wer-
den. 
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BESCHLUSS 
der 19. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 05.05.2021 

 
 Zisternen zur Regenwasserspeicherung 

Vorlage: 21/SVV/0038 
 

  
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und auf welchen Grundstücken 
des Kommunalen Immobilien Services (KIS) Zisternen zur Speicherung von 
Regenwasser gebaut werden können und wie diese Baumaßnahmen in die mittel- 
und langfristigen Planungen des Kommunalen Immobilienservice einbezogen 
werden können. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung soll bis Ende 2021 über den Sachstand informiert 
werden. 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 10. Mai 2021  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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